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Beachte zur ganzen Rechtsvorschrift 

Der Erfassungsstichtag ist der 1.1. 2020, weitere Novellen sind erst ab diesem Zeitpunkt im RIS 
historisch erfasst. 

Text 

§ 44 
Dienstpflichten gegenüber Vorgesetzten 

(1) Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu unterstützen und ihre Weisungen, soweit 
verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zu befolgen. Vorgesetzter ist jeder Organwalter, der mit 
der Dienst- oder Fachaufsicht über den Beamten betraut ist. 

(2) Der Beamte kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von 
einem unzuständigen Organ erteilt worden ist oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde. 

(3) Hält der Beamte eine Weisung eines vorgesetzten Beamten aus einem anderen Grund für 
rechtswidrig, so hat er, wenn es sich nicht wegen Gefahr im Verzug um eine unaufschiebbare Maßnahme 
handelt, vor Befolgung der Weisung seine Bedenken dem Vorgesetzten mitzuteilen. Der Vorgesetzte hat 
eine solche Weisung schriftlich zu erteilen, widrigenfalls sie als zurückgezogen gilt. 
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